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 Gemeinde Nonnweiler 

 Der Bürgermeister 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
einer Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderates 

Nonnweiler 
 
Am Mittwoch, 19.11.2025 um 19:30 Uhr, findet eine Sitzung des Hauptausschusses des 
Gemeinderates Nonnweiler im Versammlungssaal der Kurhalle Nonnweiler, Am Hammerberg 
1a, 66620 Nonnweiler statt. 

 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

 
Punkt  1 Eröffnung der Sitzung 

 

Punkt  2 Schädlingsbekämpfung in der Gemeinde Nonnweiler; 
hier: Vergabe des Auftrages 

 

Punkt  3 Mitteilungen und Anfragen 
 

Nichtöffentlicher Teil 

 
Punkt  4 Ausführung des Haushaltsplanes 2025 hier: Quartalsbericht 2025/III des Bürgermeisters 

 

Punkt  5 Mitgliedschaft im Entsorgungsverband Saar (EVS); hier: Wirtschaftsplan 2026 
 

Punkt  6 Informationen zum Haushaltsplan 2026 
 

Punkt  7 Festsetzung der Realsteuerhebesätze ab 2026 
 

Punkt  8 Bäder in der Gemeinde Nonnweiler; 
hier: Anpassung der Entgelte 

 

Punkt  9 Abschluss eines Werkvertrages zur Ergänzung des kulturhistorischen Tourismusangebotes 
(Vorträge, Exkursionen, Programme) 

 

Punkt  10 Beschäftigung bei der Gemeinde Nonnweiler; 
hier: Öffentliche Ausschreibung des Wassermeisters für das Wasserwerk Nonnweiler 

 

Punkt  11 Beschäftigung bei der Gemeinde Nonnweiler; 
hier: Befristete Weiterbeschäftigung einer Hauswirtschaftskraft für die kommunale 
Kindertageseinrichtung "Kinderhaus Sonnenschein" im Ortsteil Otzenhausen 

 

Punkt  12 Beschäftigung bei der Gemeinde Nonnweiler; 
hier: Weiterbeschäftigung im Bereich der Bäder 

 

Punkt  13 Antrag: Einführung eines Bürgerbudgets 
 

Punkt  14 Mitteilungen und Anfragen 
 

 



HA/2025-11 Ausdruck vom: 10.11.2025 
Seite: 2/2 

 

 
 
(Dr. Franz Josef Barth) 
Bürgermeister 
 
Hinweis: 
Gemäß § 27 a des Saarländischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (SVwVfG) vom 
15.12.1976 sollen vorgeschriebene Bekanntmachungen zusätzlich und ergänzend im 
Internet veröffentlicht werden. 
Hierzu wird der Inhalt des vorstehenden Bekanntmachungstextes (einschließlich dieses 
Hinweises) zusätzlich auf der Homepage der Gemeinde Nonnweiler 

 
www.nonnweiler.de/Bekanntmachungen 

 
zugänglich gemacht und damit die Kenntnisnahme erleichtert. 

http://www.nonnweiler.de/Bekanntmachungen

